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Teil B) Textliche Festsetzungen zur 10. Änderung des 
Bebauungsplans „Am Merzbach“ der Stadt Schweich, 
Stadtteil Issel 

 
 

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des 
BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) und der 
BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I, 
S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl I S. 
1802) 
 

 
Hinweis: Im Geltungsbereich der 10. Änderung des Bebauungsplans 
entfallen die Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplans. Es gelten 
die jeweiligen Nutzungsschablonen und die folgenden textlichen Fest-
setzungen. 
 

 
A) MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN UND 

SONSTIGEN GEFAHREN IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
  

Maßgeblicher Außenlärmpegel 
 
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind auf der in der Planzeichnung 
gekennzeichneten Fläche die Außenbauteile (d.h. Fenster, Außenwände und 
Dachflächen) schutzbedürftiger Räume mindestens gemäß den Anforderungen nach DIN 
4109-1: 2018-01 „Schallschutz im Hochbau“ bzw. der jeweils aktuell baurechtlich 
eingeführten Fassung auszubilden. Die hierfür maßgeblichen Außenlärmpegel sind der 
Planzeichnung zu entnehmen. 
 
Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der Raumnutzungsart und 
Raumgröße im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109 nachzuweisen. 
 
Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im 
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass geringere maßgebliche 
Außenlärmpegel vorliegen. Die Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 
sind dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 zu reduzieren. 
 
Schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 
 
Auf der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche ist in den schutzbedürftigen 
Räumen, die zum Nachtschlaf genutzt werden können, fensterunabhängige, 
schallgedämmte Lüftungen einzubauen oder bauliche Maßnahmen vorzusehen, die eine 
ausreichende Belüftung (Mindestluftwechsel gemäß DIN 1946-6: 2019-12 
„Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen“) bei Einhaltung der Anforderungen 
an die Schalldämmung der Außenbauteile sicherstellen. 
 
Es können Ausnahmen von dieser Festsetzung zugelassen werden, soweit im 
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass im Einzelfall vor dem Fenster des 
zum Nachtschlaf genutzten Raumes der Beurteilungspegel nachts 50 dB(A) nicht 
überschreitet oder der Raum über ein weiteres Fenster (mit Beurteilungspegel ≤ 50 dB(A) 
nachts) her belüftet werden kann.  
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B) MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 

NATUR UND LANDSCHAFT. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16, 25 a BauGB) 

Mindestdurchgrünung Teilbereich „B“ 

Die privaten Freiflächen sind zur Gliederung der Flächen landschaftsgärtnerisch 
anzulegen. Auf dem Grundstück sind mindestens zwei hochstämmige Laub- oder 
Obstbäume zu pflanzen. Die Gehölze sind auf Dauer in gutem Pflege- und 
Entwicklungszustand zu halten. Bei Abgängigkeit sind sie innerhalb eines Jahres zu 
ersetzen. Es wird empfohlen sich bei der Gehölzauswahl an den Arten der Pflanzliste zu 
orientieren. Vorhandene erhaltene Gehölze können darauf angerechnet werden. 
 
 

 

 


